
Information der zuständigen LV-Leitung sowie aller zuständigen
Programmbegleiter*innen über geplante LV- bzw. Curriculumsänderung(en)

Entscheidung über LV- bzw.  
Curriculumsänderung  

FachStu-AG

Stellungnahmedokument**  

vollständig ausgefülltes Antragsformular für jede geplante LV-Änderung  
(Anm.: pro LV ist ein Formular auszufüllen)

Vorschlag für Äquivalenzliste   
(Anm.: fehlende LV-Nummern werden später ergänzt)

Letzversion des Curriculums als Word-Datei mit aktiver Änderungsnachverfolgung  
(Anm.: die geplanten LV- bzw. Curriculumsänderungen müssen durch Markups ersichtlich sein)

Idee für LV- bzw. Curriculumsänderung(en)

Übersicht zu den geplanten Änderungen in tabellarischer Form  
(Anm.: v.a. bei umfangreicheren Änderungen im Curriculum)

ggf.: Adaptierung und 
Neueinreichung des Antrages

studienrechtl./-organisator. Prüfung 

Entscheidung über LV- bzw.  
Curriculumsänderung  

SenatStuKo

Entscheidung über LV- bzw.  
Curriculumsänderung  

Senat

(fristgerechte) Einreichung bei allen zuständigen FachStu-AGn 
(Anm.: die Mehrfachzuordnung von Lehrveranstaltungen zu verschiedenen Studienplänen ist zu beachten) 

Weiterleitung an 
Senatsbüro

Weiterleitung an 
Rektorat und Studienservices 

Weiterleitung der 
Stellungnahme an 

Senatsbüro 

Weiterleitung der  
Stellungnahme und der
Antragsunterlagen an  

SenatStuKo 

Weiterleitung an 
Senat

Überprüfung und 
Finalisierung der Curricula

Erstellung der Äquivalenzlisten 

Verlautbarung der 
Curricula im  

Mitteilungsblatt

Veröffentlichung der  
Äquivalenzlisten auf der  

Website

Weiterleitung an  
Senatsbüro 

Zuständigkeit   

Antragssteller*in: 
 - Einzelperson (z.B. LV-Leiter*in, Programmbegleiter*in) 
 - Gruppe (z.B. Arbeitsgruppe) 

Zuständigkeit 

Antragssteller*in 

Zuständigkeit 

LV-Leiter*in
Programmbegleiter*in 

Weiterleitung an  
FachStu-AG

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Vorsitz 
FachStu-AG-Serviceteam 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Mitglieder 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Vorsitz 
FachStu-AG-Serviceteam 

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

Zuständigkeit 

Studienservices 

Zuständigkeit 

Studienservices  

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

Zuständigkeit 

SenatStuKo-Mitglieder 

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

Zuständigkeit 

Senatsmitglieder 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Serviceteam
Programmbegleiter*innen 

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

Zuständigkeit 

Studienservices 

Antragsformular in Beschlussfassung und mit Beilagen

bei positivem Beschluss

bei negativem Beschluss* Zuständigkeit 

Antragssteller*in 

Protokollauszug der SenatStuko 
mit Beilagen (Anträge, Curriculumsentwürfe,...) 

(Anm.: Zugriff für berechtigte Nutzer*innen unter Senat Intern) 
 

bei positivem Beschluss

Protokollauszug des Senates  
(Anm.: Zugriff für berechtigte Nutzer*innen unter SenatStuKo Intern)

Information der FachStu-AG-Mitglieder sowie der
Antragssteller*in über den Antragsstand  

(positiver oder negativer Beschluss) 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Vorsitz 

* Sämtliche von der FachStu-AG behandelten Anträge -
d.h. nicht nur positiv, sondern auch negativ beschiedene -
sind auch der SenatStuKo sowie dem Senat zur
Behandlung vorzulegen.

Bei Vorliegen berechtigter Gründe kann ein von einem
untergeordneten Gremium abgelehnter Antrag von einem
übergeordnetem Gremium positiv beschlossen werden. In
der Regel wird das untergeordnete Gremium in diesem
Fall um eine Stellungnahme ersucht. Eine etwaige
studien-rechtliche/-organisatorische Prüfung sowie die
Prüfung der finanziellen Bedeckbarkeit wird im Anschluss
an diese Stellungnahme veranlasst. 

** Stellungnahmen können erst abgegeben werden, wenn
sämtliche Anträge einer Einreichperiode vorliegen.  

Begründung:  
- Allfällige Wechselwirkungen zwischen Änderungen
können erst bei Vorliegen aller Anträge beurteilt werden.  
- Wenn nur eine bestimme Summe sowie beschränkte
Personalressourcen für die Umsetzung von Änderungen
vorhanden sind, müssen jedenfalls alle Anträge vorliegen,
um eine faire und transparente Vergabe der Mittel
sicherzustellen.  

Überprüfung und 
ggf. Aktualisierung der 3-Säulenliste 

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

Veröffentlichung der  
3-Säulenliste auf der 

Website

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

Prüfung d. finanziellen Bedeckbarkeit
Zuständigkeit 

Rektorat 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Serviceteam
Programmbegleiter*innen 

Entscheidung  
über Äquivalenzliste 

FachStu-AG

Weiterleitung an  
FachStu-AG 

Weiterleitung an  
Studienservices 

studienrechtl./-organisator. Prüfung 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Mitglieder 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Vorsitz 
FachStu-AG-Serviceteam 

Stellungnahmedokument  

Äquivalenzlisten 

Weiterleitung an  
Senatsbüro 

Zuständigkeit 

Studienservices ggf.: Adaptierung der Äquivalenzliste 

Zuständigkeit 

Studienservices 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Serviceteam
Programmbegleiter*innen 

Weiterleitung an  
Senatsbüro 

Zuständigkeit 

FachStu-AG-Serviceteam
Programmbegleiter*innen 

Weiterleitung an  
Studienservices 

Zuständigkeit 

Senatsbüro 

http://www.boku.ac.at/fileadmin/data/H01000/H10220/senatsstuko/SenatStuKo-Seite_allg_zug%C3%A4ngl_Unterlagen/Beilage_Antrag_FachStuKo_XXX_LVA_Nr_XXXXXX_112018.docx
http://www.boku.ac.at/fileadmin/data/H01000/H10220/senatsstuko/SenatStuKo-Seite_allg_zug%C3%A4ngl_Unterlagen/Template_Aequivalenzliste_Vers_2019.xls
http://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/senat/senat-intern/anlagen-zu-senatssitzungen/
http://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/senat/aufgabenbereiche/kommissionen/senatstuko/senatstuko-intern/


  

